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SONSTIGE ABFÄLLE

Dispersions-
farben &
Anstrichmittel

JA NEIN
 - Altlacke, 
Altfarben lösemittelhältig

 - Dichtungsmassen
 - Pulverfarben
 - Klebstoffe
 - lösemittelhältige Putze
 - Bitumenanstriche
 - ölverunreinigte Materialien
⇨ zu AltlAcke & WerkstättenAbfälle

 - leere, verkleckste Kübel 
mit Anhaftungen

 - Kübel mit ausgehärteten 
Restinhalten

⇨ zu sperrige Abfälle

 - Dispersionsfarben

 - Kalk-, Leim-, Silikatfarben 
(alle Mauer-, Wand-, Decken-
farben)

 - Streichputze

 - wasserlösliche Putze und 
Spachtelmassen

 - Kübel mit größeren Mengen 
flüssiger (wasserlöslicher) 
Inhalte

Beachte: ab 01.04.2004 nicht gefährlicher Abfall.
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Dispersionsfarben & Anstrichmittel
Artikelnummer:  4450
Schlüsselnummer: 55510

Produktinformation:

Die eigentlichen Farbmittel in Anstrichfarben 
sind wasserlösliche Farbstoffe und Pigmente. 
Als Bindemittel werden meist Dispersionen von 
Kunststoffen mit Wasser verwendet. Außerdem 
sind Löse- und Verdünnungsmittel (z.B. Wasser) 
und Zusatzstoffe, die die Eigenschaften und 
Verarbeitung verbessern, enthalten.

Da heute in handelsüblichen Dispersionsfarben 
und Anstrichmitteln keine organischen Lösemit-
tel, Schwermetalle und nur geringe Mengen an 
Biozidwirkstoffen enthalten sind, ist die Einstu-
fung als nicht gefährlicher Abfall gerechtfertigt.

Sammelgebinde:

0,7m³ Metallbehälter
(Kippbehälter mit Räder)

Diese Abfälle sind in einen mit Folie ausge-
legten Kippbehälter zu geben, zu etikettie-
ren, mit Folie abzudecken und zur Abholung 
bereitzustellen. 

Sammelhinweis:
Dispersionsfarben nicht mehr im Problem-
stoffraum sammeln. Die Sammlung  kann 
in der Annahmehalle erfolgen. Kübel von 
Dispersionsfarben werden oft für andere 
Zwecke verwendet! Inhalt überprüfen.

Behandlung:
Abfallbehandlungsanlagen für nicht gefährliche Abfälle z.B. WAV Wels.


